
Vom Pferdeführerschein zum Wanderreitführer 

Liebe Reiter und Pferdefreunde. Aufgrund der großen Nachfrage und dem Interesse an dem 

Bildungsweg zum Berittführer bzw. Wanderreitführer, über das wir uns  sehr freuen, 

möchten wir versuchen euch eine kurze Zusammenfassung zukommen zu lassen, so dass ihr 

euch ein Bild machen könnt. Es handelt sich hierbei  um eine Kurzfassung. Gerne gebe ich 

persönlich per Mail detailliertere Auskünfte.  

Meine Mailadresse: irene-haegele@gmx.de 

Pferdeführerschein Umgang  

Er ersetzt ab 1.1.2020 den Basispass und ist für alle Bildungswege zwingend vorgeschrieben.  

Er umfasst in vier Bereichen die Themen :  

 Erster Kontakt zum Pferd und Pferdepflege 

 Pferdeverhalten und verhaltensgerechter Umgang einschließlich Haltung, Fütterung 

und Gesundheit, Impfungen, Wurmkuren, Tierschutzgesetzgrundlagen 

 Praktischer Umgang mit dem Pferd, Bodenarbeit, Führen in einem eingezäunten 

Bereich, Dreiecksvorführung analog einer Verfassungsprüfung, von beiden Seiten 

Führen, Traben 

 Praktischer Umgang mit dem Pferd, führen im öffentlichen Raum (Straße…..) 

 Sicherheitsaspekte und Unfallverhütung 

Für den Pferdeführerschein Umgang muss ein Vorbereitungskurs absolviert werden. Ohne 

Basispass bzw. Pferdeführerschein 1 geht es nicht weiter.  

 

Pferdeführerschein Reiten 

Er ersetzt den Reiterpass. Er umfasst folgende Themen:  

 Pferdepflege und Vorbereitung zum Reiten , Ausritt in Gruppe, (nebeneinander, 

überholen, gegeneinander, von der Gruppe weg)  Ausrüstung und 

Ausrüstungskontrolle 

 Überwinden von verschiedenen Bodenformationen, (bergauf, bergab, über kleine 

Hindernisse klettern) 

 Reiten auf dem Reitplatz, beherrschen sicherer Sitzgrundlage sowie Einwirkung, 

(Reitweisen übergreifend), Reiten in allen Grundgangarten, Beachtung der 

Reitregeln. 
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Er ist Voraussetzung für das Wanderreitabzeichen 1 und den Berittführer. Ein 

Vorbereitungslehrgang ist Pflicht. Für den Pferdeführerschein Reiten ist ein Sichtungsritt 

nötig. Nach Absprache mit dem Simmehof stehen vereinzelt Leihlehrpferde zur 

Verfügung. Eigene Pferde müssen mindestens fünfjährig sein. 

 

Berittführer 

Voraussetzungen: 

 Mitgliedschaft in einem FN angeschlossenen Pferdesportverein 

 Vollendung des 18. Lebensjahres 

 Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses, nicht älter als 6 Monate. 

 Besitz des Pferdeführerscheins Reiten und einschlägige reiterliche Erfahrung wie 

WRA1  

 Nachweis eines Erste Hilfe Kurses (9 LE) der nicht älter als 2 Jahre ist.  

 Einschlägige Erfahrung im Erteilen von Basisreitunterricht 

Anforderungen: 

Praktisches Reiten: 

Vorstellen einer Reitergruppe auf dem Reitplatz, Leiten einer Gruppe im Straßenverkehr 

Unterrichtserteilung: 

Grundlagen Pädagogik, Didaktik, Methodik und Rhetorik, Aufbau und Gestaltung eines 

Ausrittes, altersspezifische Entwicklung und Leistungsfähigkeit 

Reitlehre: 

Grundlagen des Reitens, Sitz und Einwirkung Reitweisen übergreifend, Ausrüstung, Sattel 

und Zaumzeug, weitere einschlägige Ausrüstungsgegenstände 

Sportartbezogenes Basiswissen: 

Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Ausritten, Grundkenntnisse im Umgang 

mit Karte, Kompass, GPS, Straßenverkehrsrecht, Landesrecht zum Reiten in Wald und Feld, 

Verhaltensweisen für die Umweltverträglichkeit des Reitens, Sicherheit und Unfallverhütung, 

Kenntnis des Tierschutzgesetzes, Aufsichtspflicht, Pferdehaltung, Veterinärkunde unter 

Berücksichtigung der  Versorgung unterwegs, PAT Werte und ihre Aussage 

 



Der Berittführer kann nicht in Zusammenhang mit weiteren Abzeichen an einem Tag 

absolviert werden. 

Der Berittführer ist nur mit eigenem Pferd möglich. Eigene Pferde müssen mindestens 

fünfjährig sein. 

Ein Sichtungsritt sowie eine Einheit im Erteilen von Unterricht ist Voraussetzung für die 

Teilnahme.  

 

Wanderreitabzeichen 1  

Voraussetzungen: 

 Mindestalter von 12 Jahren 

 Nachweis über einen Kurs über Sofortmaßnahmen am Unfallort (nicht älter als zwei 

Jahre) 

 Besitz des Pferdeführerscheins Reiten 

 Teilnahme am Vorbereitungslehrgang 

Pferde die zugelassen werden müssen mindesten fünfjährig und den Anforderungen 

gewachsen sein.  

Anforderungen: 

 Vormustern eines gesattelten und gezäumten Pferdes analog einer 

Verfassungsprüfung 

 Vorstellen eines geeigneten Pferdes auf dem Außenplatz. 

 Lösen einer Orientierungsaufgabe im Gelände, gruppenweise nach Karte und 

Kompass. (ca. 2-3 Std.) 

 Grundkenntnisse in Pferdekunde und Haltung, PAT Werte, Krankheiten erkennen, 

Beurteilen Hufbeschlag 

 Grundkenntnisse des Reitens, Ausrüstung Pferd und Reiter für mehrstündige Ritte 

 Orientierung im Gelände nach top. Karte, Einsatz von Messrad und Kompass, 

Wetterkunde,  

 richtiges Verhalten im Straßenverkehr, in Feld und Wald unter Beachtung der 

gesetzlichen Bestimmungen, Pferdetransport, Tierschutzgesetz 

 Verhalten bei Unfällen, Rettungskette, Notruf absetzen, Standortbestimmung 



Das WRA 1 kann nicht mit anderen Abzeichen an einem Tag abgelegt werden. 

Ein Sichtungsritt ist unbedingt erforderlich um sich anmelden zu können. 

Leihlehrpferde sind begrenzt nach Anfrage über den Simmehof möglich. Eigene Pferde 

müssen mindestens fünfjährig sein. 

 

Wanderreitabzeichen 2 

Das Wanderreitabzeichen 2 kann nach dem Bestehen des WRA 1 absolviert werden. Ebenso 

aber auch erst zum Wanderreitführer. 

Voraussetzungen:   

 mindestens 14 Jahre 

 Besitz des WRA 1 

 Teilnahme am Vorbereitungslehrgang 

Anforderungen: 

 Vormustern 

 Teilnahme an einem mehrtägigen Wanderritt (mindestens 2 Tage). 

 Lösen einer Orientierungsaufgabe im Gelände nach Tempo (immer zwei oder drei 

Reiter,) 

 Übernachtung 

 Absolvieren einer besonderen Geländeschwierigkeit 

 Planung von Ritten 

 Vorbereitung der Pferde auf mehrtägige Ritte 

 Ausrüstung und Kleidung für Reiter und Pferd für mehrere Tage 

 Tempobeurteilung 

 Wetterkunde vertiefend 

 Zusammenstellen einer Notapotheke, Erste Hilfe 

 Planung von Ritten unter der Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Pferde. 



Das WRA 2 kann nicht mit anderen Abzeichen an einem Tag abgelegt werden. Für das WRA 2 

ist ein Sichtungsritt notwendig. Leihlehrpferde stehen nur nach Absprache mit dem 

Simmehof zur Verfügung. Eigene Pferde müssen mindestens fünfjährig sein. 

 

Wanderreitführer 

Voraussetzungen: 

 Mitgliedschaft in einem FN angeschlossenen Verein 

 18. Jahre 

 Führungszeugnis nicht älter als sechs  Monate 

 Nachweis der Qualifikation Berittführer !!!!!!!!! 

 Besitz des Wanderreitabzeichens 2   

 Teilnahme an dem Vorbereitungslehrgang 

Anforderungen: 

 Praktisches Reiten in Form eines mehrtägigen Wanderrittes mit Gruppen 

 Führungsaufgaben bei wechselnden Quartieren 

 Grundlagen der Pädagogik 

 Aufbau und Gestaltung von Wanderritten unter Berücksichtigung des Alters der 

Teilnehmer, Aufsichtspflicht, Unfallverhütung 

 Vorbereitung auf mehrtägige Ritte sowie Einstiegswettbewerbe 

 Ausrüstung 

 Vorbereitung und Durchführung von Wanderritten, Einsatz Karte Kompass 

 Wetterkunde 

 Teilnahme an Wettbewerben 

 Natur.- und Umweltschutz,  

 Vorbereitung eines Pferdes auf mehrtägige Ritte, Beurteilung der Verfassung des 

Pferdes 

 Touristische Aspekte, Streckenattraktivität, kulturhistorische und 

biologisch/ökologische Besonderheiten 



Auch der Titel des Wanderreitführers kann vom Landesverband aberkannt werden, wenn die 

selbigen Vergehen wie beim Berittführer vorliegen. Die Prüfung zum Wanderreitführer kann 

nur mit eigenem Pferd abgelegt werden. Eigene Pferde müssen mindestens sechsjährig 

sein. 

Die Prüfung erfolgt im praktischen Reiten, Unterrichtserteilung, mündlich und schriftlich. 

 

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei den Angaben um die Kurzfassung der 

APO 2020. Eine ausführlichere Beschreibung ist entweder in der 

Ausbildungsprüfungsordnung 2020 lesbar, die käuflich in sämtlichen 

Buchhandlungen zu erwerben ist, oder aber muss dann konkret angefragt 

werden, wenn die Kurse ausgeschrieben werden. Bei Fragen wendet euch 

bitte an  

Irene-haegele@gmx.de oder 015754699091 Irene Hägele 
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